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Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplanes 
der Verbandsgemeinde Saale-Wipper 

(Beschl.-Nr. VerbGem IV/052/2025) 
 
Beschluss: 
Der vorliegende Entwurf des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Saale-Wipper und die 
Begründung mit dem Umweltbericht werden vom Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Saale-
Wipper gebilligt. 
Der Verbandsgemeinderat beschließt in seiner Sitzung die öffentliche Auslegung des Entwurfes des 
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Saale-Wipper und der Begründung mit dem Umweltbericht 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.  
Der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des Flächennutzungsplanes werden die bereits vorliegenden 
umweltrelevanten Stellungnahmen beigefügt.  
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung werden im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Saale-Wipper und 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde öffentlich bekanntgemacht.  Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB werden 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über den Entwurf des Flächennutzungsplanes 
informiert und um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. 
Es ist daraufhin zuweisen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Saale-Wipper unberücksichtigt bleiben.  
Im weiteren Verfahren wird mit dem Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Saale-Wipper auch das 
Gesamträumliche Konzept für Photovoltaik-Freiflächenanlagen der Verbandsgemeinde Saale-Wipper vom 
29.05.2024 geändert. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl Mitglieder: 21 
Anwesende Mitglieder:             18 
Befangen:                                  --    
Ja-Stimmen:                             18  
Nein-Stimmen:                           -- 
Enthaltungen:                             -- 
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Datum der Ausfertigung 
  

 
Jan Ochmann                                           ( - Dienstsiegel -) 
Verbandsgemeindebürgermeister 
 
 
 

- Plangebiet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


